
zu Drucksache 6/2320
zu Drucksache 6/1713
22.06.2016

Drucksache 6/2368Thüringer LandTag
6. Wahlperiode

Druck: Thüringer Landtag, 6. Juli 2016

B e s c h l u s s

Änderung des Thüringer Archivgesetzes

Der Landtag hat in seiner 52. Sitzung am 22. Juni 2016 folgenden Be
schluss gefasst:

I.

1. Der Thüringer Landtag bekennt sich zum Erhalt, zur Weiterentwick
lung und zur Förderung der Vielfalt und Bandbreite der Thüringer 
Kul turlandschaft. Hierzu gehören auch die gut 150 Archive im Frei
staat in unterschiedlicher Trägerschaft, die einen unverzichtbaren 
Beitrag zum kulturellen Erbe Thüringens leisten. Ihre Arbeit zur 
Erhaltung und Er schließung sowie für eine benutzerfreundliche 
und moderne Nutzung ist daher zu unterstützen und zu fördern.

2. Der Thüringer Landtag betont, dass mit der Neuregelung der 
Organi sation der Thüringer staatlichen Archive ein wichtiger Bei
trag zu einer effizienten Arbeitsweise der Archivverwaltung ge
leistet wird. Von dieser Grundlage ausgehend können nun bereits 
vorliegende Vorschläge und Hinweise zu einer weitergehenden 
Novellierung des Thüringer Gesetzes über die Sicherung und Nut
zung von Archivgut geleistet werden.

II. Die Landesregierung wird gebeten,
1. bis zum Juni 2017 eine grundlegende Novellierung des Thüringer 

Ge setzes über die Sicherung und Nutzung von Archivgut vorzule
gen, die insbesondere folgende Punkte berücksichtigt:
  Stärkung der Kreisarchive durch Anpassung ihres Aufgaben

kreises,
  Durchführung der Aufgaben kommunaler Archive grundsätz

lich in öffent lichrechtlicher Trägerschaft bei angemessener 
Ausstattung,

  Stärkung der Fähigkeit des künftigen Landesarchivs, Aufga
ben der Fachberatung und Weiterbildung für die öffentlichen 
Archive Thü ringens wahrzunehmen,

  Überprüfung und Anpassung der Begriffsbestimmung für 
"Unterla gen" (§ 2 Thüringer Archivgesetz) mit Blick auf "born 
digital datas",

  Erweiterung der Bestimmungen zur Sicherheit der Unveränder
lichkeit von Archivgut auch mit Blick auf digitale Unterlagen,

  Überprüfung der Regelungen zu Schutzfristen sowie der 
Regelun gen zur Nutzung und Verwendung von Archivgut so
wie entspre chende Anpassungen der Benutzungsordnungen, 
mit dem Ziel der vereinfachten Nutzung für Bürgerinnen und 
Bürger und wissen schaftliche Zwecke;
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2. die Berücksichtigung und Beteiligung der öffentlichen Thüringer 
Ar chive bei Landes, Bundes und EUDigitalisierungsprogram
men von Archivgut zu prüfen und zu verbessern.

Carius 
Präsident des Landtags
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